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 Veröffentlicht am 08.09.2004

Index

10/07 Verfassungsgerichtshof

10/07 Verwaltungsgerichtshof

91/01 Fernmeldewesen

Norm

TKG 1997 §41 Abs3;

VerfGG 1953 §87 Abs1;

VwGG §42 Abs2;

VwGG §42 Abs3;

Rechtssatz

Auch eine Präambel, die "vor dem Sturz in das 'Loch' ... (geschützt hätte), das durch die Aufhebung einer

Zusammenschaltungsordnung durch einen der Gerichtshöfe des ö@entlichen Rechts entstehen" könne, würde einen

Teil des von der Regulierungsbehörde erlassenen Bescheides darstellen, der von einer Aufhebung durch einen

Gerichtshof des öffentlichen Rechts erfasst wäre.
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